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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1684/20 

Titel der Drucksache 

Nutzungsrechte der Fraktionen an demn Livestream-Aufnahmen der Sitzungen des Erfurter Stadtrates 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

öffentlich 

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Nein. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Nein. 
 

Stellungnahme 

Die Übertragung der Stadtratssitzung erfolgt auf Antrag der damaligen Zeitungsgruppe 

Thüringen, heute Mediengruppe Thüringen, um das Informationsangebot im Rahmen des 

Presserechts für Leser und Onlinenutzer zu erweitern. Dem Antrag wurde mit Beschluss des 

Hauptausschusses vom 03.05.2011 und daraus resultierendem Bescheid stattgegeben. 

 

Diese Aufnahmen fallen datenschutzrechtlich unter das sog. "Medienprivileg" und unterliegen 

hinsichtlich ihrer Nutzung den für den Pressebereich festgelegten Freiheiten aber auch den 

Grenzen, wenn sie außerhalb dieser Rechtsmaterie genutzt werden sollen. Die Ausführungen des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im 1. Tätigkeitsbericht 

nach der Datenschutz-Grundverordnung, 2018, Ziff. 5.2.1, Seiten 101 ff, sind zu beachten. 

 

Möchte nunmehr eine Fraktion diese Aufnahmen für eigene Zwecke nutzen, so ist die 

Verhandlung darüber keine Aufgabe der Stadtverwaltung Erfurt. Im Übrigen stehen die streng 

anzusetzenden Regeln der Einwilligung des Einzelnen am Redepult sowie des dahinter ebenfalls 

im Bild sitzenden Podiums der Sitzungsleitung einer pauschalen Freigabe entgegen. 

 

Darüber hinaus ist jede Fraktion gemäß § 3 Abs. 5 der GO berechtigt, ihre Mitglieder am Redepult 

im öffentlichen Teil von Stadtratssitzungen in Bild und Ton mitzuschneiden, sofern das 

Fraktionsmitglied zugestimmt hat. 

 

Fazit: Dieser Antrag ist abzulehnen.  
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

17.09.2020 gez. Schreeg  
 

17.09.2020 
Unterschrift Dezernatsleitung Datum 
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